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Mein Haus, meine Nebenwohnung, (m)ein
Rundfunkbeitrag – Eine Expertin erklärt,
was für Nebenwohnungen gilt

Katrin (36) ist Fachexpertin für das Thema Befreiungen beim Beitragsservice von
ARD, ZDF und Deutschlandradio. Hier erklärt sie, welche Regelungen beim
Rundfunkbeitrag für Inhaber und Inhaberinnen von Nebenwohnungen sowie von
Ferienwohnungen und Datschen gelten.

Was gilt in Deutschland als eine Nebenwohnung?

Katrin: „Der Begriff Nebenwohnung entstammt dem Melderecht. Dies ist in



Deutschland durch das Bundesmeldegesetz geregelt. Hierzulande kann eine
Person Inhaber oder Inhaberin mehrerer Wohnungen sein. Das Melderecht
sieht jedoch vor, dass eine Wohnung als die Hauptwohnung dient, die
schwerpunktmäßig genutzt wird – sozusagen als Zentrum der individuellen
Lebensverhältnisse. Alle weiteren Wohnungen sind demzufolge sogenannte
Nebenwohnungen, unabhängig zu welchem Zweck, wie lang und häufig sie
bewohnt werden. Auch ob man diese Wohnung selbst besitzt oder nicht, ist
dafür unerheblich.“

Muss ich für meine Nebenwohnung den Rundfunkbeitrag zahlen?

Katrin: „Grundsätzlich ist für eine Nebenwohnung der Rundfunkbeitrag zu
zahlen. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio kann
zunächst einmal nicht feststellen, ob es sich bei der betreffenden Wohnung
um eine Haupt- oder um eine Nebenwohnung handelt. Grundsätzlich galt mit
der Umstellung auf die Beitragsfinanzierung des Rundfunksystems im Jahr
2013 zunächst auch der Grundsatz Eine Wohnung – ein Beitrag. Somit musste
für jede Wohnung der Rundfunkbeitrag gezahlt werden, egal um welche Art
von Wohnung es sich dabei handelt. Erst mit dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts im Jahr 2018 wurde es grundsätzlich ermöglicht,
eine Nebenwohnung auf Antrag von der Rundfunkbeitragspflicht zu befreien.“

Ist meine Nebenwohnung automatisch von der Rundfunkbeitragspflicht
befreit?

Katrin: „Nein, hier liegt ein gängiger Irrglaube vor. Wie schon gesagt, kann
der Beitragsservice nicht wissen, ob es sich bei einer Wohnung um eine
Nebenwohnung handelt. Die Befreiung einer Nebenwohnung ist somit nur
möglich, wenn dafür ein entsprechender Antrag gestellt wird. Man kann den
Antrag online stellen und die erforderlichen Nachweise dem Antrag
beifügen.“

Kann ich ab dem Moment der Antragstellung die Beitragszahlungen
einstellen?

Katrin: „Davon ist dringend abzuraten. Aktuell dauert die Bearbeitung
aufgrund des hohen Vorgangsaufkommens etwas länger. Dennoch sollte man
gerade dann nicht die Zahlungen eigenmächtig einstellen. Man riskiert sonst
entsprechende Forderungsmaßnahmen, um die ausstehenden Beiträge
einzufordern. Das geschieht im Massenverfahren des Beitragseinzugs
automatisiert. Man sollte, bis der Antrag bewilligt wurde, daher unbedingt
weiterzahlen. Auch wenn die Bearbeitung länger dauert, entsteht einem
dadurch kein Nachteil. Zu viel gezahlte Beiträge werden zurückerstattet oder
verrechnet.“

https://www.mynewsdesk.com/de/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice/pressreleases/nach-urteil-des-bundesverfassungsgerichts-zum-rundfunkbeitrag-beitragsservice-stellt-formular-zur-befreiung-fur-nebenwohnungen-zur-verfugung-2994847
https://www.mynewsdesk.com/de/ard-zdf-deutschlandradio-beitragsservice/pressreleases/nach-urteil-des-bundesverfassungsgerichts-zum-rundfunkbeitrag-beitragsservice-stellt-formular-zur-befreiung-fur-nebenwohnungen-zur-verfugung-2994847
https://www.rundfunkbeitrag.de/buergerinnen_und_buerger/formulare/befreiung_nebenwohnung/index_ger.html


Welche Nachweise muss ich erbringen, damit mein Antrag bewilligt wird?

Katrin: „Der erforderliche Nachweis für eine Befreiung der Nebenwohnung
kann durch Vorlage einer Meldebescheinigung erbracht werden, aus der
hervorgeht, dass sowohl die Haupt- als auch die Nebenwohnung
melderechtlich angemeldet sind. Auch ein Zweitwohnungssteuerbescheid
kann als Nachweis dienen. Die Nachweise können in Kopie eingeschickt oder
dem Online-Antrag per Upload beigefügt werden.“

Was gilt für mich und die Person, die mit mir in einer Ehe oder
eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt, wenn wir neben der
gemeinsamen Hauptwohnung auch eine Nebenwohnung bewohnen?

Katrin: „Seit einer gesetzlichen Neuregelung im Jahr 2019 ist es auch
Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften möglich, einen Antrag
auf Befreiung zu stellen. Zuvor mussten diese Paare auch für die
Nebenwohnung den Rundfunkbeitrag zahlen. Damit ein Antrag auf Befreiung
bewilligt wird, müssen aber bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Zum
einen müssen sowohl die Haupt- als auch die Nebenwohnung beim
Einwohnermeldeamt auf die Person angemeldet sein, die den Antrag stellt.
Zum anderen müssen beide Wohnungen beim Beitragsservice zum
Rundfunkbeitrag angemeldet sein. Auf welche Person in der Partnerschaft die
Anmeldung erfolgt, ist aber egal. Jedoch sollte nur die Person den Antrag
stellen, auf die die Nebenwohnung bereits zum Rundfunkbeitrag angemeldet
ist oder noch angemeldet werden soll. In manchen Fällen, wenn es nicht
ersichtlich ist, muss auf Verlangen ein geeigneter behördlicher Nachweis
erbracht werden, aus dem das Partnerschaftsverhältnis hervorgeht.“

Gilt die Befreiung für meine Nebenwohnung auch für andere dort lebende
Personen?

Katrin: „Nein. Ganz wichtig: Sie gilt grundsätzlich nicht für andere volljährige
Personen, mit denen ich mir eine der Wohnungen teile. Ist meine
Nebenwohnung gleichzeitig auch die Hauptwohnung der Person, mit der ich
sie teile, muss diese Person für die Wohnung den Rundfunkbeitrag zahlen.
Nutzen meine Mitbewohnenden sie jedoch auch nur als Nebenwohnung,
können sie ebenfalls eine Befreiung beantragen.“

Welche Fristen muss ich bei meiner Antragstellung beachten?

Katrin: „Grundsätzlich gilt die Befreiung ab dem Monat der Antragstellung
bzw. auch bis zu drei Monate rückwirkend, wenn die
Befreiungsvoraussetzungen innerhalb dieser Zeit eingetreten sind. Das heißt:
Wenn ich eine Nebenwohnung melderechtlich anmelde, dann sollte ich auch
den Antrag auf Befreiung innerhalb von drei Monaten stellen. Lasse ich die
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drei Monate verstreichen, gilt die bewilligte Befreiung ab dem Monat, in dem
ich den Antrag gestellt habe.“

Gelten für Ferienwohnungen, Datschen und Gartenlauben außerhalb von
Kleingartenanlagen andere Regeln?

Katrin: „Eigentlich gelten hier dieselben Regeln. Habe ich meine
Ferienwohnung sowohl melderechtlich als auch zum Rundfunkbeitrag
angemeldet, kann ich einen Antrag auf Befreiung stellen. Gleiches gilt auch
für Datschen und Gartenlauben außerhalb von Kleingartenanlagen. Die
Ausnahme davon sind Wohnungen, die an Gäste vermietet werden. Hier
gelten dann die Regeln für Anbieter von Hotel- und Gästezimmern."

• Pro Wohnung muss in Deutschland ein Rundfunkbeitrag gezahlt
werden. Bewohnen Sie zusätzlich zu Ihrer Hauptwohnung auch
noch eine Nebenwohnung, ist diese ebenfalls zum
Rundfunkbeitrag anzumelden.

• Nur auf Antrag können Sie für die Nebenwohnung eine Befreiung
von der Rundfunkbeitragspflicht erhalten. Dies gilt auch für
Ferienwohnungen, Datschen und Gartenlauben außerhalb von
Kleingartenanlagen, sofern sie nicht an Gäste vermietet werden.

• Einen Antrag auf Befreiung sollten Sie innerhalb von drei
Monaten stellen, nachdem Sie Inhaber/-in einer Nebenwohnung
geworden sind. Nur dann gilt die Befreiung ab dem Monat, in
dem die Befreiungsvoraussetzungen eingetreten sind. Nach
diesen drei Monaten gilt die Befreiung ab dem Monat der
Antragstellung.

• Haupt- und Nebenwohnung müssen sowohl beim
Einwohnermeldeamt als auch beim Beitragsservice auf die
Person gemeldet sein, die den Antrag stellt. Bei Ehepaaren und
eingetragenen Lebenspartnerschaften hingegen können die
melderechtliche Anmeldung und die Anmeldung beim
Beitragsservice auf unterschiedliche Personen erfolgen. Den
Antrag sollte jedoch nur die Person stellen, auf die die
Nebenwohnung bereits zum Rundfunkbeitrag angemeldet ist
oder noch angemeldet werden soll.

• Dem Antrag auf Befreiung muss ein behördlicher Nachweis
beigefügt werden, beispielsweise eine Meldebescheinigung für
beide Wohnungen oder ein Zweitwohnungssteuerbescheid.
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Daraus muss hervorgehen, dass Haupt- und Nebenwohnung auf
Ihren Namen angemeldet sind sowie das jeweilige Einzugsdatum
in die Wohnungen.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie auch auf
www.rundfunkbeitrag.de.

Der Beitragsservice mit Sitz in Köln ist eine nicht rechtsfähige Verwaltungsge
meinschaft von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Er ging 2013 aus der Gebühren
einzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (GEZ) hervor, die
1973 gegründet wurde und bis Ende 2012 für den Einzug der Rundfunkgebühr
zuständig war. Die Hauptaufgaben des Beitragsservice sind der Einzug des Rund
funkbeitrags und die Verwaltung der rund 45,7 Mio. privaten und nicht privaten
Beitragskonten. Mehr Informationen unter rundfunkbeitrag.de.
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